
 
 
 
 

COR&FJA AG 
 

mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen 
 

ISIN DE0005130108      
WKN 513010 

 
 
 
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur 
 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 
 
am Dienstag, den 17. August 2010, 10:00 Uhr, in das Kongress- und Kulturzentrum  
Filderhalle, Großer Saal, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen.   
 
 

Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, 

des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts, des Berichts des 
Aufsichtsrats und des erläuternden Vorstandsberichts zu den Angaben nach 
§§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs, jeweils für das Ge-
schäftsjahr 2009 

 
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mit-

gliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden Mit-

gliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
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4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 
 
 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die kleeberg audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, München zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Ab-
schlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und 
des Zwischenlageberichts gemäß § 37w Abs. 5, § 37y Nr. 2 des Wertpapierhandelsge-
setzes für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen. 

 
5. Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung betreffend die Auf-

sichtsratsvergütung 
 
 Die satzungsmäßige Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll angepasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, die Satzung der Gesellschaft in § 14 
Abs. 2, 4 und 6 wie folgt neu zu fassen: 
 
„(2) Neben der festen Vergütung nach Abs. 1 erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats 

eine jährliche variable Vergütung in Höhe von 0,25 % des im vom Aufsichtsrat 
gebilligten und nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) auf-
gestellten Konzernabschluss ausgewiesenen Ergebnisses vor Ertragsteuern zu-
züglich des Betrags der Abschreibungen auf die im Zuge der Verschmelzung der 
COR AG Financial Technologies auf die Gesellschaft identifizierten, nicht bi-
lanzierten, immateriellen Vermögenswerte (Software, Auftragsbestand, Kunden-
beziehungen) ("EBTA"). Die variable Vergütung entfällt, wenn der Konzernab-
schluss kein positives EBTA ausweist. 

 
(4) Die Summe der Vergütungsbestandteile nach Abs. 1 und Abs. 2 ist für jedes Auf-

sichtsratsmitglied auf € 32.000,- pro Geschäftsjahr begrenzt. Für den Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats beträgt die Begrenzung € 64.000,-, für den stellvertreten-
den Vorsitzenden € 48.000,- jeweils pro Geschäftsjahr. 

 
(6) Zusätzlich zu der Vergütung nach Abs. 1 bis 3, die nach Maßgabe von Abs. 4 

begrenzt ist, erhält jedes Aufsichtsratsmitglied für die Teilnahme an Ausschuss-
sitzungen des Aufsichtsrats je teilgenommener Sitzung € 1.000,-, für alle Sit-
zungsteilnahmen jedoch maximal € 5.000,- je Geschäftsjahr, sowie Ersatz für die 
bei Wahrnehmung seines Aufsichtsratsamtes angefallenen Aufwendungen. Eine 
auf die Bezüge zu entrichtende Umsatzsteuer wird den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats von der Gesellschaft erstattet.“ 

 
 Die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2010 bestimmt sich nach den wie 

vorstehend geänderten Vergütungsregelungen, wenn die vorstehende Satzungsände-
rung im laufenden Geschäftsjahr ins Handelsregister eingetragen wird. 
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6. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 16 der Satzung um einen Absatz 6 
 
 Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie ("ARUG") ist am 4. August 

2009 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und im Wesentlichen am 1. Septem-
ber 2009 in Kraft getreten. Das ARUG ermöglicht es den Gesellschaften, künftig die 
Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 Aktiengesetz durch Kreditinstitute 
an die Aktionäre – soweit gesetzlich zulässig – auf den Weg der elektronischen Kom-
munikation zu beschränken. Die Gesellschaft möchte aus Kosten- und Umweltschutz-
gesichtspunkten in der Zukunft von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und eine sol-
che Ermächtigung in die Satzung aufnehmen. 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, § 16 der Satzung der Gesellschaft um 

folgenden Abs. 6 zu ergänzen: 
 

„(6) Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 AktG können von den Kreditinstituten an die Akti-
onäre – soweit gesetzlich zulässig – auf dem Wege elektronischer Kommunikation 
übermittelt werden.“ 

 
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz und deren Verwendung unter Ausschluss des gesetzli-
chen Bezugsrechts der Aktionäre 

 
 Die in der Hauptversammlung der FJA AG am 28. Juli 2009 beschlossene Ermächti-

gung zum Erwerb eigener Aktien läuft am 27. Januar 2011 aus. Damit die Gesellschaft 
auch noch nach diesem Zeitpunkt zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt ist, soll die 
Gesellschaft unter Aufhebung der bisherigen Ermächtigung erneut zum Erwerb eigener 
Aktien ermächtigt werden. Die neue Ermächtigung soll eine Laufzeit von fünf Jahren 
haben, d.h. bis zum Ablauf des 16. August 2015 gelten. 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien ("COR&FJA-Aktien") bis zu 
insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundka-
pitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Ermächtigung erwor-
benen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesell-
schaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß den § 71 ff. Ak-
tiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen 
Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Ermächtigung darf von der Ge-
sellschaft nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien genutzt werden. 

 
 Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder 

mehrerer Zwecke, einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft, aber auch 
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durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Drit-
te im Rahmen der vorgenannten Beschränkungen ausgenutzt werden. Die Er-
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien gilt bis zum Ablauf des 16. August 2015. 
Die Befristung gilt für den Zeitpunkt des Erwerbs, nicht jedoch für das Halten 
der Aktien über diesen Zeitpunkt hinaus. 

 
b) Der Erwerb der COR&FJA-Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands als Kauf 

über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots nach Maßgabe des Folgenden: 

 
(1) Erfolgt der Erwerb als Kauf über die Börse, so darf der von der Gesell-

schaft bezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Han-
delstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer COR&FJA-
Aktie im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Wertpapierbörse Frankfurt am Main um nicht mehr als 10 % über-
schreiten und um nicht mehr als 10% unterschreiten. 

 
(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre, so 

legt die Gesellschaft einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne je 
COR&FJA-Aktie fest. Im Falle der Festlegung einer Kaufpreisspanne wird 
der endgültige Preis aus den vorliegenden Annahmeerklärungen ermittelt. 
Das Angebot kann eine Annahmefrist, Bedingungen sowie die Möglichkeit 
vorsehen, die Kaufpreisspanne während der Annahmefrist anzupassen, 
wenn sich nach der Veröffentlichung eines Angebots während der Annah-
mefrist erhebliche Kursbewegungen ergeben. Das Volumen des Angebots 
kann begrenzt werden. Sofern die Anzahl der angedienten COR&FJA-
Aktien die von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Aktien-
anzahl übersteigt, kann das Andienungsrecht der Aktionäre insoweit ausge-
schlossen werden, als der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten 
COR&FJA-Aktien erfolgt. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzah-
len bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener COR&FJA-Aktien je Aktionär 
kann vorgesehen werden. Der Kaufpreis bzw. die Grenzwerte der gebotenen 
Kaufpreisspanne je COR&FJA-Aktie dürfen (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den durchschnittlichen Schlusskurs der COR&FJA-Aktie im XETRA-Handel 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse 
Frankfurt am Main an den letzten fünf Handelstagen vor dem Stichtag um 
nicht mehr als 20 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschrei-
ten. Stichtag ist dabei der Tag der endgültigen Entscheidung des Vorstands 
über die Veröffentlichung eines Kaufangebotes. Im Fall einer Angebotsan-
passung tritt an seine Stelle der Tag der endgültigen Entscheidung des Vor-
stands über die Anpassung.  
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 Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu be-
achten, sofern und soweit diese zwingend Anwendung finden. 

 
c) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorste-

henden oder einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, 
 

(1) mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten gegen Sachleistungen, insbeson-
dere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb 
von Unternehmen oder Beteiligungen daran, anzubieten und auf diese zu 
übertragen; 

 
(2) an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder der mit der Gesellschaft im Sinne 

der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen auszugeben, diesen 
zum Erwerb anzubieten und auf diese zu übertragen; 

 
(3) zur Erfüllung von Verpflichtungen aus von der Gesellschaft begebenen 

Wandel- oder Optionsanleihen oder zur Erfüllung von Verpflichtungen aus 
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu verwenden; 

 
(4) den Aktionären aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots un-

ter Wahrung des Bezugsrechts und des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 
53a Aktiengesetz) zum Bezug anzubieten, wobei eine Veräußerung über die 
Börse diesen Anforderungen genügt; 

 
(5) mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als über die Börse oder 

durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, wenn die erworbenen Aktien 
gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs ei-
ner COR&FJA-Aktie nicht wesentlich unterschreitet (ohne Erwerbsneben-
kosten); oder 

 
(6) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weite-

ren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung hat nach § 237 
Abs. 3 Nr. 3 Aktiengesetz ohne Kapitalherabsetzung in der Weise zu erfol-
gen, dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 Aktiengesetz erhöht. Der Vorstand wird 
gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3, zweiter Halbsatz Aktiengesetz ermächtigt, die 
Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen. 

 
 Insgesamt dürfen aufgrund der Ermächtigung gemäß lit. c) Ziffer (5) höchstens 

10 % des Grundkapitals der Gesellschaft am Tage der heutigen Hauptversamm-
lung, d.h. am 17. August 2010, oder 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt 
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das Grundkapital niedriger ist, veräußert werden. Bei der Ermittlung des Er-
mächtigungsvolumens sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz (insbesondere auf-
grund bestehender anderer Ermächtigungen) während der Laufzeit der Ermäch-
tigung gemäß lit. c) Ziffer (5) ausgegeben wurden.  

 
d) Die Ermächtigungen gemäß lit. c) können ganz oder in Teilbeträgen, einmal o-

der mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. 
 
e) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird in-

soweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigun-
gen gemäß lit. c) Ziffer (1), (2), (3) oder (5) verwendet werden. Darüber hinaus 
kann der Vorstand im Fall der Veräußerung von eigenen Aktien der Gesellschaft 
im Rahmen eines Verkaufsangebots gemäß lit. c) Ziffer (4) an die Aktionäre der 
Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
für Spitzenbeträge ausschließen. 

 
f) Mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung gemäß vorstehenden lit. a) bis 

e) endet die in der Hauptversammlung vom 28. Juli 2009 beschlossene Ermäch-
tigung zum Erwerb eigener Aktien." 

 
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Ak-
tiengesetz in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz 
 
Der Vorstand hat einen schriftlichen Bericht erstattet, weshalb die Gesellschaft zum Er-
werb eigener Aktien und zur Veräußerung derselben unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ermächtigt werden soll. Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversamm-
lung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus und ist 
über die Internetseite der Gesellschaft "http://cor.fja.com/de/investor-
relations/hauptversammlung.html" abrufbar. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktio-
när unverzüglich und kostenlos übersandt.  
 
Der Bericht hat folgenden Inhalt: 
 
Der COR&FJA AG soll die Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zu erwerben. 
Deshalb ersuchen wir die Hauptversammlung, die Gesellschaft zu ermächtigen, eigene 
Aktien mit einem auf sie entfallenden anteiligen Betrag von bis zu 10 % des Grundkapitals 
zu erwerben und diese Aktien unter bestimmten Voraussetzungen in anderer Weise als 
über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern. 
 
Der Erwerb kann als Kauf über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots durchgeführt werden. Neben dem Erwerb über die Börse soll 
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die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches Kaufange-
bot zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft 
entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er 
diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von 
der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der 
Verkaufsofferten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme 
kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien je Akti-
onär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der 
zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 
Abwicklung zu erleichtern. 
 
Die Gesellschaft soll eigene Aktien verwenden können, um sie mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder als 
Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran anbieten und ü-
bertragen zu können. Die aus diesem Grund vorgeschlagene Ermächtigung soll es der 
COR&FJA AG ermöglichen, schnell, flexibel und liquiditätsschonend auf sich bietende 
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran zu reagieren. So-
weit mit Aktien als Akquisitionswährung gekauft wird, kann es im Einzelfall sinnvoll sein, 
nicht den gesamten Kaufpreis aus dem Genehmigten Kapital zu schaffen, sondern für Teile 
des Kaufpreises auf eigene Aktien zurückzugreifen. Dem trägt der vorgeschlagene Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Die Entscheidung, ob im Einzelfall 
eigene Aktien oder Aktien aus einem Genehmigten Kapital genutzt werden, trifft der Vor-
stand, wobei er sich allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lässt. 
Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die In-
teressen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Dabei wird der Vorstand den Börsen-
kurs der COR&FJA-Aktie berücksichtigen. 
 
Die Gesellschaft soll eigene Aktien ferner auch dazu nutzen können, um sie an Arbeitneh-
mer der Gesellschaft oder der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen auszugeben, 
diesen zum Erwerb anzubieten und/oder auf diese zu übertragen. 
 
Die Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien soll schließlich auch die Möglichkeit 
umfassen, eigene, bereits börsenzugelassene Aktien zur Bedienung von von der Gesell-
schaft begebener Wandel- oder Optionsanleihen oder zur Erfüllung von Verpflichtungen 
aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu nutzen. Hierdurch soll die Verwaltung die 
Möglichkeit erhalten, derartige Anleihen und Optionsrechte mit Aktien zu bedienen, ohne 
die Zahl der Aktien erhöhen zu müssen. Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist 
dafür Voraussetzung.  
 
Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien in anderer 
Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, z.B. an insti-
tutionelle Investoren oder zur Erschließung neuer Investorenkreise. Für die Gesellschaft 
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eröffnet sich damit die Möglichkeit, geeigneten (institutionellen) Investoren die Aktien 
anzubieten und den Aktionärskreis um in- und ausländische Aktionäre zu erweitern, was 
letztlich auch zur Stabilisierung des Wertes der Aktie führt. Die Gesellschaft kann darüber 
hinaus ihr Eigenkapital flexibel geschäftlichen Erfordernissen anpassen und auf günstige 
Börsensituationen reagieren, da im Falle der Veräußerung eine schnellere und kostengüns-
tigere Platzierung der Aktien möglich ist, als dies unter Beachtung des Bezugsrechts der 
Aktionäre möglich wäre. Voraussetzung einer solchen Veräußerung ist, dass die Aktien 
gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet; der durch-
schnittliche Börsenkurs an den fünf Börsenhandelstagen vor Abschluss der Vereinbarung 
ist insoweit zu beachten. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 
10 % des gegenwärtigen Grundkapitals der Gesellschaft oder auf 10 % des Grundkapitals 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien, falls das Grundkapital zu 
diesem Zeitpunkt niedriger ist. Hinsichtlich des Ermächtigungsvolumens sind andere Fälle 
des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses im Sinne von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz 
einzubeziehen. Die Verwaltung wird sich bei Festlegung des endgültigen Veräußerungs-
preises - unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten - bemühen, einen et-
waigen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig wie möglich zu bemessen. Die Aktionäre 
haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Kauf von COR&FJA-
Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten, während der Gesellschaft im Interesse der Ak-
tionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden, um kurzfristig günstige Börsensitu-
ationen auszunutzen. 
 
In allen vorgenannten Fällen muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Aktien ausge-
schlossen werden, damit die Aktien wie dargestellt verwendet werden können. Bei seiner 
Entscheidung über den Bezugsrechtsausschluss wird sich der Vorstand vom Interesse der 
Aktionäre leiten lassen und sorgfältig abwägen, ob der Bezugsrechtsausschluss im Interes-
se der Gesellschaft notwendig ist. Nur in diesem Fall wird das Bezugsrecht ausgeschlos-
sen. Unter Abwägung aller Umstände ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
daher im Interesse der Gesellschaft geboten und unter den dargelegten Umständen ange-
messen. 
 
8.  Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und 

die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals unter Ausschluss des gesetzli-
chen Bezugsrechts der Aktionäre nebst Satzungsänderung 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„a) Unter Aufhebung der in § 5 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft geregelten Er-
mächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 
der Gesellschaft bis zum 22. Juni 2011 um bis zu insgesamt € 10.398.708,- erhö-
hen zu können, wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
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das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. August 2015 durch Ausgabe neu-
er, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen, einma-
lig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens € 21.401.226,- (in Worten: 
Euro einundzwanzig Millionen vierhunderteintausendzweihundertsechsund-
zwanzig) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ferner ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

 
aa) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen 

auszuschließen, die einen anteiligen Betrag des Grundkapitals von insge-
samt zehn vom Hundert des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung über-
steigen (10 %-Grenze), um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag aus-
zugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten COR&FJA-Aktien 
gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festle-
gung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich unterschrei-
tet (§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz); für die Frage des 
Ausnutzens der 10 %-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts in direkter 
oder indirekter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz aufgrund 
anderer Ermächtigungen mit zu berücksichtigen; als maßgeblicher Börsen-
preis gilt dabei der Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesell-
schaft im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten fünf Börsenhan-
delstage vor dem Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags 
durch den Vorstand; 

 
bb) das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem weiteren anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von € 10.700.613,- (in Worten: Euro zehn Millionen sieben-
hunderttausendsechshundertdreizehn) zum Zwecke des Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen auszu-
schließen; und  

 
cc) das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. 

 
 Der Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten für Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 
aus dem Genehmigten Kapital entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung 
aus dem Genehmigten Kapital anzupassen. 
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b) § 5 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapi-

tal der Gesellschaft bis zum 16. August 2015 durch Ausgabe neuer, auf den In-
haber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen, einmalig oder 
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens € 21.401.226,- (in Worten: Euro ein-
undzwanzig Millionen vierhunderteintausendzweihundertsechsundzwanzig) zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats 

 
aa) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen 

auszuschließen, die einen anteiligen Betrag des Grundkapitals von insge-
samt zehn vom Hundert des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung über-
steigen (10 %-Grenze), um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag aus-
zugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten COR&FJA-Aktien 
gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festle-
gung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich unterschrei-
tet (§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz); für die Frage des 
Ausnutzens der 10 %-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts in direkter 
oder indirekter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz aufgrund 
anderer Ermächtigungen mit zu berücksichtigen; als maßgeblicher Börsen-
preis gilt dabei der Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesell-
schaft im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten fünf Börsenhan-
delstage vor dem Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags 
durch den Vorstand; 

 
bb) das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem weiteren anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von € 10.700.613,- (in Worten: Euro zehn Millionen sieben-
hunderttausendsechshundertdreizehn) zum Zwecke des Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen auszu-
schließen; und 

 
cc) das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. 

 
 Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten für Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach voll-
ständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus 
dem Genehmigten Kapital entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus 
dem Genehmigten Kapital anzupassen.““ 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 Aktienge-
setz in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz 
 
Der Vorstand hat einen schriftlichen Bericht erstattet, weshalb er ermächtigt werden möch-
te, über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach Tagesordnungspunkt 8 
Buchstabe a), aa) bis a), cc) entscheiden zu können. Der Bericht liegt vom Tage der Einbe-
rufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht 
für die Aktionäre aus und ist über die Internetseite der Gesellschaft 
"http://cor.fja.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html" abrufbar. Auf Verlangen 
wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. 
 
Der Bericht hat folgenden Inhalt: 
 
Der Vorstand beantragt unter Tagesordnungspunkt 8 Buchstabe a), aa) das Bezugsrecht der 
Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz für Aktien 
im rechnerischen Betrag von bis zu 10 % des Grundkapitals ausschließen zu dürfen, wobei 
die 10 %-Grenze insgesamt, also auch bei Zusammenrechnung mit etwaigen anderen zu 
einer direkten oder indirekten Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz führenden 
Ermächtigungen, nicht überschritten werden darf. Die mit der Ermächtigung eröffnete 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig 
günstige Börsensituationen ausnutzen zu können und durch schnelle Platzierung junger 
Aktien ohne zeit- und kostenaufwendige Abwicklung eines Bezugsrechts einen höheren 
Mittelzufluss zu erzielen. Der beantragte Bezugsrechtsausschluss dient dem Interesse der 
Gesellschaft, Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger ausgeben zu können. Hier-
durch können neue, zusätzliche Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden. 
Der Vorstand wird bei Ausnutzung der Ermächtigung den Ausgabebetrag je neuer Stück-
aktie so festsetzen, dass der Abschlag auf den Börsenpreis voraussichtlich nicht mehr als 
3 %, jedenfalls aber nicht mehr als 5 %, des dann aktuellen Börsenkurses der Stückaktien 
der Gesellschaft beträgt. Durch diese Vorgabe werden die Aktionäre vor einer unzulässi-
gen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt. 
 
Die unter Tagesordnungspunkt 8 Buchstabe a), bb) beantragte Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss versetzt den Vorstand in die Lage, Aktien der Gesellschaft in einer Grö-
ßenordnung von bis zu 25 % des Grundkapitals kurzfristig für den Erwerb von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen zur Verfügung zu ha-
ben. Die COR&FJA AG steht national und auch international in hartem Wettbewerb zu 
anderen Unternehmen und muss jederzeit in der Lage sein, im Interesse ihrer Aktionäre 
schnell und flexibel handeln zu können. Dazu zählt auch die Möglichkeit, Unternehmen 
oder Beteiligungen daran zur Verbesserung der Wettbewerbssituation zu erwerben. Es 
steht zu erwarten, dass die Gegenleistung für einen solchen Erwerb nicht in Geld erbracht 
werden kann, ohne die Liquidität der Gesellschaft zu gefährden. Die Gegenleistung wird 
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deshalb in vergleichbaren Transaktionen häufig in Aktien der erwerbenden Gesellschaft 
gewährt. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der COR&FJA AG die notwendige 
Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder 
Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. 
 
Die unter Tagesordnungspunkt 8 Buchstabe a), cc) beantragte Ermächtigung zum Aus-
schluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Kapitalerhöhung in einem glat-
ten Bezugsverhältnis. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Die 
als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden 
entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Ge-
sellschaft verwertet. 
 
Soweit der Bezugsrechtsausschluss nicht in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 Aktiengesetz erfolgt, wird der Vorstand den Ausgabebetrag der neuen Aktien unter 
Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre sowie des jeweiligen 
Zwecks angemessen festsetzen. 
 
 
9. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstands-

mitglieder 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das gleichzeitig mit der Einberufung der 

Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter "http://cor.fja.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html" 
veröffentlichte System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder zu billigen.  

 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts mittels eines von ihrem depot-
führenden Institut in Textform erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes 
("Nachweis") nachweisen. Der Nachweis kann in deutscher oder englischer Sprache ver-
fasst sein. 
 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages 
vor der Hauptversammlung, also den 27. Juli 2010, 00:00 Uhr, zu beziehen ("Nachweis-
zeitpunkt"). Die Berechtigung im vorstehenden Sinne bemisst sich dabei ausschließlich 
nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt, ohne dass damit eine Sperre 
für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einherginge. Auch im Fall der vollständigen 
oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweiszeitpunkt ist für die 
Berechtigung ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt maß-
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geblich; d. h. Veräußerungen oder der Erwerb von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt 
haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen. 
 
Der Nachweis muss bei der Gesellschaft in Textform spätestens bis zum Ablauf des 10. 
August 2010, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse eingehen:  
 
COR&FJA AG 
c/o DZ BANK AG 
c/o dwpbank 
WASHV 
Wildunger Str. 14 
60487 Frankfurt am Main 
Fax: 069/5099-1110 
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de 
 
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter der vorstehend genannten Ad-
resse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.  
 
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 
 
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, 
können ihr Stimm- und ihre sonstigen Aktionärsrechte unter entsprechender Vollmachtser-
teilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, nach 
Maßgabe des Folgenden ausüben lassen:  
 

a) Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächti-
gung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Ein Formular, von dem 
bei der Vollmachtserteilung Gebrauch gemacht werden kann, aber nicht muss, 
befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte und wird auf Verlangen jedem 
Aktionär unverzüglich und kostenlos übermittelt. Das Verlangen ist zu richten 
an:  

 
 COR&FJA AG 
 c/o Haubrok Corporate Events GmbH 
 Landshuter Allee 10 
 80637 München 
 Fax: 089/210 27 298 
 E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de 
 

Das Formular kann auch im Internet unter "http://cor.fja.com/de/investor-
relations/hauptversammlung.html" heruntergeladen werden. 
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Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann per E-
Mail übermittelt werden, und zwar an die folgende E-Mail-Adresse: "meldeda-
ten@haubrok-ce.de". Ein weiterer Nachweis der Bevollmächtigung erübrigt 
sich, wenn der Nachweis der Bevollmächtigung wie vorstehend beschrieben e-
lektronisch übermittelt wird. 

 
b) Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderer der in § 135 

Aktiengesetz diesen gleichgestellter Rechtsträger bevollmächtigt werden soll, 
bedarf – in Ausnahme von vorstehend in Buchstabe a) dargestelltem Grundsatz – 
die Vollmacht weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft 
einer bestimmten Form. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die 
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder die diesen in § 135 Aktiengesetz 
gleichgestellten Rechtsträger, die bevollmächtigt werden sollen, möglicherweise 
eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie nach § 135 Aktiengesetz 
die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, 
eine Aktionärsvereinigung oder einen anderen der in § 135 Aktiengesetz diesen 
gleichgestellten Rechtsträger bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit 
diesen über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen. Ein 
Verstoß gegen die in diesem Abschnitt b) genannten und bestimmte weitere in 
§ 135 Aktiengesetz genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung eines Kre-
ditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder eines anderen der in § 135 Aktien-
gesetz diesen gleichgestellten Rechtsträger beeinträchtigt allerdings gem. § 135 
Abs. 7 Aktiengesetz die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. 

 
c) Wir bieten unseren Aktionären zusätzlich an, sich durch von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen ver-
treten zu lassen. Den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern müssen dazu 
Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 
Die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließ-
lich auf Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne Weisungs-
erteilung sind die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimm-
abgabe für einen Aktionär berechtigt. 

 
Die Erteilung der Vollmacht an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsver-
treter, ihr Widerruf und die Erteilung von Weisungen bedürfen der Textform. 
Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht nebst Weisungen erteilen wollen, können 
- müssen aber nicht - das Formular verwenden, welches sie zusammen mit der 
Eintrittskarte nebst weiteren Informationen zur Vollmacht- und Weisungsertei-
lung erhalten oder bei der Gesellschaft kostenlos unter folgender Adresse anfor-
dern können: 
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 COR&FJA AG 
 c/o Haubrok Corporate Events GmbH 
 Landshuter Allee 10 
 80637 München 
 Fax: 089/210 27 298 
 E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de 
 

Die Vollmacht nebst Weisungen ist bis zum 16. August 2010, 24:00 Uhr (ein-
gehend) an folgende Anschrift zu senden: 

 
 COR&FJA AG 
 c/o Haubrok Corporate Events GmbH 
 Landshuter Allee 10 
 80637 München 
 Fax: 089/210 27 298 
 E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de 
  

Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, für die Bevollmächtigung der 
Stimmrechtsvertreter und für die Erteilung der Weisungen das entsprechende 
über die Internetseite der Gesellschaft unter "http://cor.fja.com/de/investor-
relations/hauptversammlung.html" abrufbare Formular zu verwenden. 
 
Auch im Fall einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten wei-
sungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ist ein fristgerechter Nachweis des An-
teilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

 
 
Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktiengesetz 
 
a) Tagesordnungsergänzungsverlangen 
 
 Gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz können Aktionäre, deren Anteile zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,- er-
reichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntge-
macht werden. Das Verlangen muss bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse 
spätestens am Samstag, 17. Juli 2010, 24:00 Uhr, schriftlich eingehen:  
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 COR&FJA AG 
 Karlsruher Str. 3 
 70771 Leinfelden-Echterdingen 
 
 Rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge werden wir bekannt machen, sofern sie den 

gesetzlichen Anforderungen genügen. 
 
b) Gegenanträge und Wahlvorschläge 
 
 Gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz kann jeder Aktionär der Gesellschaft einen Gegen-

antrag zu einem Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung übersenden. Ein Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von 
§ 126 Abs. 1 und 2 Aktiengesetz auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu 
machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adres-
se spätestens am Montag, 2. August 2010, 24:00 Uhr, eingeht. 

 
 Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 Aktiengesetz der Ge-

sellschaft einen Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-
schlussprüfern übermitteln. Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§ 127, 
126 Abs. 1 und 2 Aktiengesetz auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu ma-
chen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse 
spätestens am Montag, 2. August 2010, 24:00 Uhr, eingeht. 

 
 Wir werden rechtzeitig eingehende Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Internet 

unter "http://cor.fja.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html" zugänglich 
machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen. Etwaige Stellungnahmen 
der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich 
machen. 

 
 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten an: 
 
 COR&FJA AG 
 Karlsruher Str. 3 
 70771 Leinfelden-Echterdingen 
 Fax: 0711/949 58 49 
 E-Mail: frank.fahrner@cor.fja.com  
 
c) Auskunftsrecht 
 
 Wir weisen darauf hin, dass jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben ist, soweit sie 
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zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist 
(§ 131 Abs. 1 Aktiengesetz). Das Auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung aus-
geübt werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder sonstigen Mitteilung 
bedürfte. 

 
d) Nähere Erläuterungen auf der Internetseite 
 
 Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 

Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 Aktiengesetz stehen den Aktionären auf der In-
ternetseite der Gesellschaft unter "http://cor.fja.com/de/investor-
relations/hauptversammlung.html" zur Verfügung. 

 
Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft und die dort nach § 124a Aktiengesetz 
zugänglichen Informationen 
 
Die Informationen nach § 124a Aktiengesetz zur Hauptversammlung finden sich auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter "http://cor.fja.com/de/investor-
relations/hauptversammlung.html". 
 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung EUR 42.802.453,- und ist in 42.802.453 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie 
gewährt eine Stimme. Nicht stimmberechtigt sind allerdings die von der Gesellschaft ge-
haltenen 1.906.592 eigenen Stückaktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 40.895.861. 
 
Ausliegende und abrufbare Unterlagen 
 
In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen seit Einberufung der Hauptversammlung 
der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, der zusammengefasste 
Lagebericht und Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der erläuternde 
Vorstandsbericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des Han-
delsgesetzbuchs, jeweils für das Geschäftsjahr 2009 sowie die Berichte des Vorstands zu 
den Tagesordnungspunkten 7 und 8 für die Aktionäre zur Einsicht aus. Die vorbezeichne-
ten Unterlagen können auch im Internet unter "http://cor.fja.com/de/investor-
relations/hauptversammlung.html" abgerufen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Vorlagen erteilt. Das Verlangen ist zu rich-
ten an: 
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 COR&FJA AG 
 c/o Haubrok Corporate Events GmbH 
 Landshuter Allee 10 
 80637 München 
 Fax: 089/210 27 298 
 E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de 
 
Leinfelden-Echterdingen, im Juli 2010 
 
COR&FJA AG mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen 
- Der Vorstand - 
 


